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Aktuelle  Mandanteninformationen 
Februar 2010  

  
 

I n h a l t :  
 

1. Wachstumsbeschleunigungsgesetz: 
2. BilMoG: Verordnung zur Abzinsung von 

Rückstellungen verkündet  

3. Doppelte Haushaltsführung: BMF erkennt private 
Wegverlegungsfälle an 

 
 
  

Steuertermine im Monat Februar 2010 
     Zahlung bis             Ende Schonfrist 
Umsatzsteuer:    10. 02. 2010  15. 02. 2010 
Lohn- und Kirchensteuer:    10. 02. 2010  15. 02. 2010 
Gewerbesteuer:    15. 02. 2010  18. 02. 2010 
Grundsteuer:    15. 02. 2010  18. 02. 2010 
 
   

1. Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
Das Gesetz Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist nunmehr in Kraft. Nachfolgend die wichtigsten 
Eckpunkte für die Praxis:  

Kindergeld und Kinderfreibetrag  
Ab 2010 gibt es pro Kind 20 EUR mehr Kindergeld. Das bedeutet: Für das erste und zweite Kind 
beträgt das monatliche Kindergeld 184 EUR, für das dritte Kind 190 EUR und für jedes weitere 
Kind 215 EUR.  

Auch der Kinderfreibetrag wurde angehoben: Statt bei 6.024 EUR liegt der Kinder- und 
Betreuungsfreibetrag jetzt bei 7.008 EUR jährlich. Die Steigerung hat in jedem Fall einen 
entlastenden Einfluss auf den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer.  

Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Für geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2009 angeschafft, hergestellt oder in das 
Betriebsvermögen eingelegt werden, besteht ein Wahlrecht, dass bezogen auf das Wirtschaftsjahr 
einheitlich ausgeübt werden muss:  

· Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410 EUR kann die Sofortabschreibung 
gewählt werden.  

· Alternativ kann wie bisher ein Sammelposten für alle Wirtschaftsgüter von mehr als 150 
EUR bis zu 1.000 EUR gebildet werden. Alle Wirtschaftsgüter, die in diesem 
Sammelposten erfasst werden, sind über 5 Jahre abzuschreiben. Wirtschaftsgüter bis zu 
150 EUR sind sofort abzuschreiben.  

Bei den Überschusseinkünften (z.B. Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit) ändert sich an 
der bestehenden 410-EUR-Grenze nichts.  

 

mailto:info-hamburg@minning-burgdorf.de
mailto:info-neuruppin@minning-burgdorf.de


 
 

 

2 
 

 

Rentzelstraße 34, 20146 Hamburg 
Telefon: (040) 41 40 19 - 0 
Telefax: (040) 41 40 19 - 99 
 

E-Mail: info-hamburg@minning-burgdorf.de 
Internet: www.minning-burgdorf.de  

G.-Hauptmann-Str. 4, 16816 Neuruppin 
Telefon: (03391) 45 08 - 0 
Telefax: (03391) 45 08 - 34 

 

E-Mail: info-neuruppin@minning-burgdorf.de 
Internet: www.minning-burgdorf.de 

 
Februar 2010 

 

Umsatzsteuerermäßigung für Beherbergungsleistungen  
Ab dem 1.1.2010 gilt für Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Ermäßigung umfasst sowohl die Umsätze des 
klassischen Hotelgewerbes als auch die kurzfristigen Beherbergungen in Pensionen, 
Fremdenzimmern und vergleichbaren Einrichtungen. Klarstellend wurde aufgeführt, dass die 
Neuregelung auch für die kurzfristige Überlassung von Campingplätzen Anwendung findet. Als 
kurzfristig gilt ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten.  

Der Regelsteuersatz von 19 % ist hingegen anzuwenden, wenn die Leistungen nicht unmittelbar 
der Vermietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung 
abgegolten sind. Dies gilt z.B. für die Verpflegung, den Zugang zu Kommunikationsnetzen 
(insbesondere Telefon und Internet), die TV-Nutzung („pay per view“), Wellnessangebote, die 
Überlassung von Tagungsräumen und sonstige Pauschalangebote.  

Infolge der zahlreichen Abgrenzungsprobleme hat die Bundesregierung ein Anwendungsschreiben 
der Finanzverwaltung angekündigt. Aktuell liegt nur ein Schreiben der OFD Karlsruhe 
diesbezüglich vor. 
Erbschaft und Schenkungsteuer  
Für Personen in der Steuerklasse II sinkt der Steuersatz von bisher 30 % bzw. 50 % auf einen 
neuen Stufentarif zwischen 15 % und 43 %. Die Steuerentlastungen gelten für 
Vermögensübertragungen ab 2010 und begünstigen insbesondere die Zuwendungen von Bruder, 
Schwester, Onkel oder Tante.  

Die Bedingungen für die steuerbegünstigte Unternehmensnachfolge wurden entschärft:  
· Einerseits wurden die Zeiträume, in denen das Unternehmen fortgeführt werden muss, bei 

der Regelverschonung (Steuerbefreiung zu 85 %) von sieben auf fünf Jahre und bei der 
100-prozentigen Steuerfreistellung von zehn auf sieben Jahre reduziert.  

· Zum anderen wurden die erforderlichen Lohnsummen nach unten angepasst: Bei der 
Regelverschonung von 650 % auf 400 % und bei der 100-prozentigen Steuerfreistellung 
von 1.000 % auf 700 %. Die Lohnsummenregelung gilt nur noch bei mehr als 20 
Beschäftigten, zuvor lag die Grenze bei 10 Arbeitnehmern.  

Diese Neuregelungen sind erstmals auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem 
31.12.2008 entsteht. Sofern das Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24.12.2008 auf Antrag bereits 
in 2007 und 2008 angewendet wurde, gelten die Entlastungen auch rückwirkend.  

Gewerbesteuer  
Der gewerbesteuerliche Hinzurechnungssatz bei Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sinkt ab dem Erhebungszeitraum 2010 von 65 % auf 50 %.  

Entschärfung der Verlustabzugsbeschränkungen  
Bei Kapitalgesellschaften wurde die Vorschrift zum Verlustabzug, wonach Verlustvorträge nicht 
mehr genutzt werden können, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % des Anteilsbesitzes 
auf einen Erwerber übergehen (quotaler Untergang bei über 25 % bis 50 %) entschärft:  

· Verluste bleiben erhalten, sofern das Unternehmen qualifiziert saniert wird. Die ehemals 
befristete Sanierungsklausel gilt demnach über 2009 hinaus zeitlich unbeschränkt weiter.  
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· Ferner bleiben die nicht genutzten Verluste erhalten, sofern sie die vorhandenen stillen 
Reserven des inländischen Betriebsvermögens nicht übersteigen. Dabei wird auf die stillen 
Reserven zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs abgestellt.  

· Darüber hinaus wurde eine Konzernklausel aufgenommen, die den Abzug von Verlusten 
bei Umstrukturierungen innerhalb verbundener Unternehmen ermöglicht. Danach bleiben 
von der Verlustverrechnungsbeschränkung Umstrukturierungen ausgenommen, wenn an 
dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person oder 
Gesellschaft zu jeweils 100 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.  

Zinsschranke  
Übersteigen bei einem Unternehmen die Zinsaufwendungen die Zinserträge, kann die 
Zinsschranke zur Anwendung kommen. Ist dies der Fall, sind die Zinsaufwendungen nicht mehr 
uneingeschränkt abzugsfähig. Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz wurde die Vorschrift 
weiter entschärft. So wurde z.B. die Freigrenze, die durch das Bürgerentlastungsgesetz zeitlich 
befristet von 1 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR erhöht wurde, dauerhaft angehoben. Dies bedeutet: 
Beträgt der Saldo aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen nicht mehr als 3 Mio. EUR, ist die 
Zinsschranke nicht anzuwenden. Bei dieser Größenordnung wird die Zinsschranke in der Praxis 
wohl nur selten eine Rolle spielen (Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vom 
22.12.2009, BGBl I 09, 3950).  

2. BilMoG: Verordnung zur Abzinsung von Rückstellungen verkündet  
Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde die verpflichtende Abzinsung der 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr eingeführt. In diesem 
Zusammenhang wurde bestimmt, dass die Abzinsungszinssätze von der Deutschen Bundesbank 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben werden. Diese 
Rückstellungsabzinsungsverordnung wurde nun im Bundesgesetzblatt verkündet.  

Die Deutsche Bundesbank ermittelt den durchschnittlichen Marktzinssatz für die Restlaufzeiten 
von einem Jahr bis zu 50 Jahren und gibt diesen monatlich auf ihrer Homepage 
(www.bundesbank.de) bekannt. Die Ermittlungsmethodik der Verordnung sieht vor, dass die 
jeweiligen Zinssätze auf der Basis eines Durchschnitts der letzten sieben Jahre gebildet werden. 
Dies führt dazu, dass bei den jeweils monatlichen Berechnungen nur marginale Änderungen 
auftreten und übermäßige Schwankungen in den Bilanzen vermieden werden.  

Beispiel: Macht ein Unternehmen z.B. bei den Pensionsrückstellungen von der gesetzlich 
eingeräumten Erleichterung Gebrauch, pauschal auf eine Restlaufzeit von 15 Jahren abzustellen, 
ergibt sich nach dem Stand vom 31.10.2009 ein Abzinsungszinssatz von 5,26 %.  
Hinweis: Die Vorschriften des BilMoG sind erstmals für das Geschäftsjahr 2010 verbindlich 
anzuwenden. Für das Geschäftsjahr 2009 besteht ein Wahlrecht (Verordnung über die Ermittlung 
und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen 
(Rückstellungsabzinsungsverordnung) vom 18.11.2009, BGBl I 09, 3790).  

3. Doppelte Haushaltsführung: BMF erkennt private Wegverlegungsfälle an 
Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs liegt eine steuerlich begünstigte 
doppelte Haushaltsführung auch dann vor, wenn ein Steuerpflichtiger seinen Haupthausstand aus 
privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und von einer neuen Zweit- oder der 
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bisherigen Erstwohnung am Arbeitsort seiner bisherigen Beschäftigung weiter nachgeht. Diese 
neue Rechtsprechung wendet das Bundesfinanzministerium (BMF) jetzt in allen offenen Fällen an. 
Die anders lautenden Lohnsteuer-Hinweise 2009 sind nicht mehr zu beachten.  

Ist hingegen bereits zum Zeitpunkt der Verlegung des Lebensmittelpunktes ein Rückumzug zum 
Beschäftigungsort geplant, handelt es sich nicht um eine doppelte Haushaltsführung. Der Zeitraum 
zwischen dem Hin- und Rückumzug ist dabei unerheblich. Das gilt etwa, wenn eine Familie über 
die Sommermonate oder während der Ferien ihren bisherigen Lebensmittelpunkt in ein Ferienhaus 
verlegt und die Wohnung am Beschäftigungsort nur noch tageweise vom Berufstätigen genutzt 
wird. In diesen Fällen kann für die Fahrten zwischen der jeweils tatsächlich genutzten Wohnung 
und der Arbeitsstätte nur die Entfernungspauschale geltend gemacht werden.  

Ferner stellt die Finanzverwaltung klar, dass die Unterkunftskosten am Beschäftigungsort nur 
insoweit notwendige Mehraufwendungen sind, als sie die ortsübliche Durchschnittsmiete einer 60-
qm-Wohnung nicht überschreiten.  

Umzugskosten  
Wird der Lebensmittelpunkt vom Beschäftigungsort wegverlegt, ist bei den Umzugskosten wie folgt 
zu unterscheiden:  

· Aufwendungen gehören zur privaten Lebensführung und unterliegen dem steuerlichen 
Abzugsverbot, sofern der Umzug in eine Wohnung außerhalb des Beschäftigungsortes 
erfolgt.  

· Werbungskosten liegen hingegen vor, wenn die Aufwendungen für den Umzug in eine 
andere, ausschließlich aus beruflichen Gründen genutzte Wohnung am Beschäftigungsort 
entstanden sind.  

· Entstehen die Aufwendungen durch die endgültige Aufgabe der Zweitwohnung am 
Beschäftigungsort, sind sie nur dann als Werbungskosten abziehbar, wenn die Auflösung 
etwa bei einem Arbeitsplatzwechsel ausschließlich beruflich veranlasst ist.  

· Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen kommt nicht in Betracht.  
Verpflegungsmehraufwendungen  
Verpflegungsmehraufwendungen sind auch dann absetzbar, wenn der Lebensmittelpunkt aus 
privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt wird. Das gilt aber nur, wenn der 
Berufstätige am Beschäftigungsort zuvor nicht bereits drei Monate gewohnt hat; die Dauer eines 
unmittelbar vor der Begründung der Zweitwohnung am Beschäftigungsort vorausgegangenen 
Aufenthalts am Ort der Zweitwohnung ist auf die Dreimonatsfrist anzurechnen.  

Hinweis: Derzeit sind zwei Revisionen zu der Frage anhängig, ob die Dreimonatsfrist bei doppelter 
Haushaltsführung mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn beide Ehegatten berufstätig sind. In 
vergleichbaren Fällen kann Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt werden 
(BMF-Schreiben vom 10.12.2009, Az. IV C 5 - S 2352/0; FG Baden-Württemberg vom 8.5.2007, 
Az. 4 K 230/06, Revision unter Az. VI R 10/08, Az. 4 K 300/06, Revision unter Az. VI R 11/08). 

 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 

Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Sollten Sie Fragen bezüglich des Inhaltes der Mandanteninformationen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 

Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch bzw. per E-Mail unter den unten angegebenen Nummern bzw. Adressen. 
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